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Anhang Regionale Wertschöpfung - Methodik-Beschreibung 

Die regionale Wertschöpfung entspricht der Summe aller zusätzlichen Werte, die in einer Region 

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes entstehen. Diese Werte können sowohl ökologischer als 

auch ökonomischer sowie soziokultureller Natur sein.1 

Im Rahmen der Klimaschutzinitiative wird der Fokus in erster Linie auf die ökonomische Bewertung 

der Investitionsmaßnahmen gelegt. Die regionale Wertschöpfung bildet sich aus der Differenz 

zwischen den regional erzeugten Leistungen und den von außen bezogenen Vorleistungen. 

Den Ausgangspunkt für die Betrachtung der regionalen Wertschöpfung in den Bereichen Erneuerbare 

Energien sowie Energieeffizienz bildet somit stets eine getätigte Investition mit ihren ausgelösten 

Finanzströmen, die sich wiederum in Erträge und Aufwendungen unterteilen lassen. Mit den 

ausgelösten Finanzströmen ergeben sich auch unterschiedliche Profiteure und die Frage, wie die 

ausgelösten Finanzströme im Hinblick auf die unterschiedlichen Profiteure und unter 

Berücksichtigung des „zusätzlichen Wertes“ zu bewerten sind. 

In diesem Zusammenhang wird, als geeignetes Verfahren zur Bewertung der regionalen 

Wertschöpfung, die Nettobarwert-Methode herangezogen. Denn aufgrund der Tatsache, dass in 

Klimaschutzkonzepten ein langer Betrachtungshorizont bis ins Jahr 2050 unterstellt wird, müssen 

zukünftige Einzahlungs- und Auszahlungsströme mithilfe eines Kalkulationszinssatzes auf den 

Gegenwartswert abgezinst und aufsummiert werden (Barwert), umso die Ergebnisse zum heutigen 

Zeitpunkt vergleichbar zu machen. Der Nettobarwert bildet sich, indem die so entstehenden 

Barwerte durch die getätigten Investitionen bereinigt werden. Er kann durch nachfolgende Formel 

berechnet werden: 

𝐶𝑜 = −𝐼𝑜 + ∑(𝐸𝑡 − 𝐴𝑡) ∗ 

𝑛

𝑡=1

1

(1 + 𝑖)𝑡
 

Co Netto-Barwert / Kapitalwert zum Zeitpunkt t = 0 

-Io Investition zum Zeitpunkt t = 0  

Et Einzahlungen in Periode t  

At Auszahlungen in Periode t  

n Anzahl der Perioden  

i Kalkulationszinssatz  

t Perioden ab Zeitpunkt 1 

Die Netto-Barwertmethode (auch Net Present Value (NPV)) stellt in der Unternehmenspraxis ein 

präferiertes Verfahren zur Bestimmung der Vorteilhaftigkeit von Investitionsvorhaben2, aufgrund der 

leichten Interpretation und Vergleichbarkeit der Ergebnisse dar.3 Investitionen sind nach der Netto-

Barwertmethode folgendermaßen zu beurteilen: 

 Vorteilhaft bei positivem Netto-Barwert  (NPV > 0) 

 Unvorteilhaft bei negativem Netto-Barwert (NPV < 0) 

 Indifferent bei Netto-Barwert gleich Null (NPV = 0) 

                                                            
1
 Vgl. Heck 2004: S. 5. 

2
 Vgl. Pape 2009: S. 306. 

3
 Vgl. Olfert et al. 2002: S. 121. 



 

© IfaS 2016  4 

Mit dieser Methode können unterschiedliche Investitionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

miteinander verglichen und darüber hinaus der Totalerfolg einer Investition bezogen auf den 

Anschaffungszeitpunkt erfasst werden.  

Im Rahmen der regionalen Wertschöpfung werden nachfolgende Parameter betrachtet: 

1. Betrachtungszeitraum 

Die Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen wird entsprechend der Treibhausgasbilanz (vgl. 

Kapitel 2.1 und 7.1) für den IST-Zustand sowie für die Jahre 2020, 2030, 2040 und 2050 berechnet.  

Hierbei werden der kumulierte Anlagenbestand sowie Energieeffizienzmaßnahmen bis zu den 

festgelegten Jahren mit ihren künftigen Einnahmen und Einsparungen sowie Kosten über eine 

kalkulatorische Betrachtungsdauer von 20 Jahren berechnet. Dies bedeutet für den IST-Zustand, dass 

alle Anlagen und Energieeffizienzmaßnahmen betrachtet werden, welche zwischen den Jahren 2001 

und „Heute“ in Betrieb genommen wurden. Darüber hinaus werden alle mit dem Anlagenbetrieb und 

den umgesetzten Effizienzmaßnahmen einhergehenden Einnahmen und Kosteneinsparungen über 

die Laufzeit dieser Anlagen und Maßnahmen (i. d. R. 20 Jahre) bis zum Jahr 2030 berücksichtigt. 

Entsprechend enthalten die darauffolgenden Dekaden jeweils alle bis dahin installierten Anlagen (ab 

dem Jahr 2001) sowie Einnahmen bzw. Kosteneinsparungen über die Nutzungsdauer von 20 Jahren, 

d. h. zum Beispiel für das Jahr 2020, dass die künftigen Einnahmen und Kosten bis zum Jahr 2040 

betrachtet werden. 

In der nachfolgenden Abbildung wird die Vorgehensweise verdeutlicht: 
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Abbildung 1: Schema zur Betrachtung der kumulierten wirtschaftlichen Auswirkungen 
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Um ausschließlich die wirtschaftlichen Auswirkungen der installierten erneuerbaren Energieanlagen 

und umgesetzten Effizienzmaßnahmen zu ermitteln, werden die Ergebnisse um die Kosten und die 

regionale Wertschöpfung aus fossilen Anlagen bereinigt. Diese Vorgehensweise beinhaltet die 

Berücksichtigung aller Kosten, die entstanden wären, wenn anstatt erneuerbarer Energieanlagen und 

Effizienzmaßnahmen konventionelle Lösungen (Heizöl- und Erdgaskessel) eingesetzt worden wären. 

Gleichzeitig wird hierdurch die regionale Wertschöpfung berücksichtigt, die entstanden wäre, jedoch 

aufgrund der Energiesystemumstellung auf regenerative Systeme nicht stattfindet. 

2. Energiepreise 

Zur Bewertung des aktuellen Anlagenbestandes im IST-Zustand wurden als Ausgangswerte heutige 

Energiepreise herangezogen. Hierbei wurden die Energiepreise, die regional nicht ermittelt werden 

konnten, durch bundesweite Durchschnittspreise nach dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi), dem Deutschen Energieholz- und Pelletverband e. V. (DEPV) sowie dem 

Centralen Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungsnetzwerk e. V. (C.A.R.M.E.N.) ergänzt. Des 

Weiteren wurden für die zukünftige Betrachtung jährliche Energiepreissteigerungsraten nach dem 

BMWi herangezogen. Diese ergeben sich aus den real angefallenen Energiepreisen der vergangenen 

20 Jahre. Darüber hinaus wurde für die dynamische Betrachtung weiterer Kosten, z. B. 

Betriebskosten, eine Inflationsrate nach dem BMWi in Höhe von 1,9% verwendet. Die nachfolgende 

Tabelle listet die aktuellen Energiepreise und die dazugehörigen Preissteigerungsraten für die 

künftige Betrachtung auf: 

Tabelle 1: Energiepreise und Preissteigerungsraten 

 

 

Energiepreise Preissteigerung 

Strom private HH 0,2427 €/kWh 2,44% p.a

Strom öffentl. Liegenschaften 0,2427 €/kWh 2,10% p.a

Strom Industrie 0,2185 €/kWh 2,10% p.a

Strom GHD 0,2185 €/kWh 2,10% p.a

Wärmepumpenstrom 0,1387 €/kWh 2,44% p.a

Strom Straßenbeleuchtung 0,1600 €/kWh 2,10% p.a

Heizöl private HH 0,0546 €/kWh 4,90% p.a

Heizöl öffentl. Liegenschaften 0,0546 €/kWh 4,90% p.a

Heizöl Industrie 0,0492 €/kWh 6,73% p.a

Heizöl GHD 0,0492 €/kWh 4,90% p.a

Erdgas private HH 0,0721 €/kWh 3,12% p.a

Erdgas öffentl. Hand 0,0721 €/kWh 3,12% p.a

Erdgas Industrie 0,0649 €/kWh 4,34% p.a

Erdgas GHD 0,0649 €/kWh 3,12% p.a

Holzhackschnitzel 0,0300 €/kWh 2,60% p.a

Biomethan 0,0900 €/kWh 2,00% p.a

Biogas Wärme 0,0400 €/kWh 3,15% p.a

Nahwärme 0,0550 €/kWh 3,69% p.a

Pellets 0,0500 €/kWh 2,80% p.a

Bezeichnung
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3. Wirtschaftliche Parameter im Rahmen der regionalen Wertschöpfung 

Die Darstellung aller ausgelösten Finanzströme sowie der regionalen Wertschöpfung basiert auf einer 

standardisierten Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV). 

Alle in der GuV ermittelten Finanzströme, mit einem Betrachtungszeitraum von 20 Jahren, werden 

mit einem Faktor von 5% auf ihren Netto-Barwert hin abgezinst, sodass alle Finanzströme dem 

heutigen Gegenwartswert entsprechen. 

In diesem Zusammenhang sind bei der Ermittlung der regionalen Wertschöpfung folgende Parameter 

von Relevanz: 

Investitionen 

Die Investitionen in erneuerbare Energien und Effizienzmaßnahmen bilden den Ausgangpunkt zur 

Ermittlung der regionalen Wertschöpfung. Bei den Investitionen werden keine Vorketten betrachtet 

und es wird angenommen, dass alle Anlagenkomponenten außerhalb der betrachteten Region 

hergestellt werden. Die zugrunde gelegten Anlagenkosten basieren je nach Technologie auf 

Literaturquellen oder Herstellerangaben. Zur Validierung und Ergänzung fließen zusätzlich eigene 

Erfahrungswerte in die Betrachtung ein. 

Zur Darstellung der zukünftigen Investitionen im Jahr 2020 wurde die Studie „Investitionen durch den 

Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland“ der Prognos AG herangezogen. Für die 

Kostenentwicklung, über das Jahr 2020 hinaus, wurden bezugnehmend auf diese Studie Annahmen 

getroffen. 

Investitionsnebenkosten 

Dienstleistungen im Bereich der Investitionsnebenkosten (z. B. Planung, Montage, Aufbau) werden 

fast ausschließlich durch das regionale Handwerk erbracht und dementsprechend ganzheitlich als 

regionale Wertschöpfung ausgewiesen.  

Eine Ausnahme stellen hierbei die Windenergie und Wärmepumpen dar. Die hier anfallenden 

Arbeiten können nur teilweise regional angerechnet werden, da die fachmännische 

Anlagenprojektierung oder die Erdbohrung nur zum Teil von ansässigen Unternehmen geleistet 

werden kann und ansonsten von überregionalen Anbietern durchgeführt wird..  

Zukünftig ist mit einer steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energiesystemen zu rechnen, sodass 

sich zunehmend Fachunternehmen in der Region ansiedeln oder Niederlassungen einrichten werden 

bzw. vorhandene Unternehmen ihr Portfolio erweitern werden. Dementsprechend wird sich der 

Anteil der regionalen Wertschöpfung vor Ort erhöhen. 

Die Investitionsnebenkosten errechnen sich hierbei als prozentualer Anteil der Investitionen. Die 

unterstellten Prozentsätze, die je nach Technologie variieren, wurden unterschiedlichen 

Literaturquellen entnommen. 

Förderung durch die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert den Ausbau bzw. den Einsatz 

Erneuerbarer Energien mit entsprechenden Investitionszuschüssen. Hierbei handelt sich um keine 
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gleichbleibende Summe, sondern vielmehr um einen den eingesetzten Technologien entsprechenden 

Zuschuss. Förderungen werden für Solarthermie, Holzheizungen sowie Wärmepumpen gewährt.  

Energieerlöse 

Die Höhe der Energieerlöse, die beim Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Stroms bzw. 

bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen entstehen, entspricht heute im Strombereich den EEG-

Vergütungssätzen. Für die Betrachtung der zukünftigen Energieerlöse wurden die 

Stromgestehungskosten angesetzt. 

Im Wärmebereich hingegen werden alle Einsparungen mit einem Öl-/Gaspreis anhand des aktuellen 

Wärmemixes bewertet und äquivalent zum Strombereich als „Energieerlöse“ angesetzt. 

Abschreibungen 

Als Abschreibungen werden Wertminderungen von Vermögensgegenständen in Form von z. B. 

Verschleiß innerhalb einer Rechnungs- bzw. Betrachtungsperiode bezeichnet.4 Dieser Aufwand 

entsteht bereits in der Nutzungsphase und mindert den Gewinn vor Steuern.5 Vereinfachend wird 

von einer linearen Abschreibung ausgegangen, sodass sich gleichmäßige Kostenbelastungen pro 

Periode ergeben.  

Betriebskosten 

Die operativen Leistungen zum störungsfreien Anlagenbetrieb wie z. B. Wartung und Instandhaltung 

können von den ansässigen Handwerkern geleistet werden. Eine Ausnahme bildet hierbei die 

Wartung und Instandhaltung der Windenergieanlagen.  

Zwar wird auch hier künftig mit einer zunehmenden Ansiedlung von Windenergiebetreibern in der 

Region gerechnet, jedoch wird davon ausgegangen, dass das Fachpersonal für die Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten aktuell nur zum Teil innerhalb der Regionsgrenzen ansässig ist. 

Dementsprechend kann die regionale Wertschöpfung in diesem Bereich nicht vollständig vor Ort 

gebunden werden. 

Verbrauchskosten 

Unter Verbrauchskosten fallen Holzpellets, Hackschnitzel, Scheitholz, vergärbare Substrate für die 

Biogasanlagen und regenerativer Strom für den Betrieb von Wärmepumpen.  

Die Deckung der eingesetzten Energieträger kann zu einem großen Teil durch regionale 

Biomassefestbrennstoffe erfolgen. Das Gleiche gilt auch für die benötigten Substrate zur 

Biogaserzeugung.  

Pacht 

Für die Inanspruchnahme von Flächen zur Installation von Photovoltaik- sowie Windenergie-anlagen 

fallen Pachtaufwendungen an. Diese werden komplett der regionalen Wertschöpfung zugewiesen, da 

davon auszugehen ist, dass die benötigten Flächen ausschließlich durch regional ansässige 

Eigentümer bereitgestellt werden können. 

                                                            
4
 Vgl. Olfert et al. 2002: S. 83. 

5
 Vgl. Pape 2009: S. 229. 
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Basierend auf Erfahrungswerten wurden die jährlichen Pachtaufwendungen für Windenergieanlagen 

(WEA) auf 16.000 € pro WEA festgelegt. Die Pachtkosten erhöhen sich jährlich um die unterstellte 

Inflationsrate.  

Für die künftige Verpachtung von Freiflächen zur Solarstromerzeugung werden erfahrungsgemäß 5 € 

pro kWp und Jahr angesetzt. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Anteil verpachteter 

Freiflächen bei ca. 5% liegt. 

Kapitalkosten 

Bei der Investitionsfinanzierung wurde die Annahme getroffen, dass sie zu 100% auf Fremdkapital 

beruht. Laut standardisierter Gewinn- und Verlustrechnung werden nur die anfallenden Zinsbeträge 

als Kapitalkosten betrachtet.  

Das eingesetzte Fremdkapital wird mit einem (Fremd-) Kapitalzinssatz von 2,5% jährlich verzinst.6 Da 

davon auszugehen ist, dass die attraktivsten Finanzierungsangebote von Banken außerhalb der 

Region stammen, z. B. von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW), kann die regionale 

Wertschöpfung in diesem Bereich nur zum Teil vor Ort gebunden werden. Zukünftig wird sich das 

Angebotsportfolio regional ansässiger Banken im Bereich Erneuerbarer Energien sukzessive 

verbessern, sodass auch in diesem Bereich die regionale Wertschöpfung gesteigert werden kann. 

  

                                                            
6
 In Anlehnung an aktuelle Programme der KfW im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. 
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Steuern 

Zur Bestimmung der Steuerbeträge wurde mit einem durchschnittlichen Steuersatz von rund 30% 

gerechnet. Er basiert auf den ermittelten Überschüssen und folgenden Annahmen: 

 Bei Photovoltaik-Dachanlagen wurden 20%7 Einkommensteuer angesetzt, wovon 15%8 an die 

Kommune fließen, der Rest verteilt sich zu je 42,5% auf Bund und Bundesland. 

 Parallel werden bei Photovoltaik-Dachanlagen und Windenergieanlagen 11,6% 

Gewerbesteuer angesetzt (bei einem Hebesatz von rund 330%).9 

 Hinsichtlich der Steuerfreibeträge wird pauschal davon ausgegangen, dass der 

Anlagenbetrieb an ein bereits bestehendes Gewerbe angegliedert wird und dadurch die 

Steuerfreibeträge bereits überschritten sind. 

Gewinn 

Der Gewinn vor Steuern für den Betreiber errechnet sich aus der Summe aller Ein- und 

Auszahlungen. In diesem Betrag sind aber die zu entrichtenden Steuern noch enthalten (Brutto-

Gewinn). Durch die Subtraktion dieses Kostenblocks ergibt sich der Netto-Gewinn des Betreibers 

(Gewinn nach Steuern), der gleichzeitig auch dessen „Mehrwert“ darstellt.  

  

                                                            
7
 Vgl. Webseite Statista GmbH. 

8
 Vgl. Scheffler 2009: S. 239.  

9
 Berechnung auf Basis des Gewerbesteuersatzes für die Gemeinde Grafschaft von rund 330% (vgl. Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder 2013: Tabellenblatt Land 07 Rheinland-Pfalz). 
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Anhang Integrierte Wärmenutzung in Kommunen 

1. Siedlungstypen 

 

Abbildung 2: Übersichtsbild mit den Siedlungstypen 2,3, 4 und 5a 
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2. Wärmekataster 

 

Abbildung 3: Wärmekataster Bengen 

 

Abbildung 4: Wärmekataster Birresdorf 
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Abbildung 5: Wärmekataster Bölingen und Ringen 

 

Abbildung 6: Wärmekataster Eckendorf 
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Abbildung 7: Wärmekataster Esch 

 

Abbildung 8: Gelsdorf 
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Abbildung 9: Wärmekataster Karweiler und Lantershofen 

 

Abbildung 10: Wärmekataster Leimersdorf 
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Abbildung 11: Wärmekataster Nierendorf 

 

Abbildung 12: Wärmekataster Oeverich und Niederich 
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Abbildung 13: Wärmekataster Vettelhofen 

 

 




